
 

 
 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
 

Genossenschaftsverband e.V. 
 

vom 1. Januar 2009 
 
 

1 Geltungsbereich 
(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Prüfungen 
und Beratungen der Genossenschaften, die dem Verband als 
Mitglieder angehören, sowie für alle sonstigen Tätigkeiten des 
Verbandes gegenüber diesen Genossenschaften, soweit nicht 
etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetz-
lich zwingend vorgeschrieben ist. Sie gelten sinngemäß für 
Aufträge von Mitgliedsunternehmen in anderer Rechtsform 
(z. B. im Fall von Artikel 25 Abs. 1 EGHGB) und von Vereinen, 
die Mitglied des Verbandes sind. 
 
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Bezie-
hungen auch zwischen dem Verband und Dritten begründet, so 
gelten auch gegenüber solchen Dritten die nachstehenden 
Bestimmungen, soweit sie anwendbar sind, insbesondere Ziffer 
8. 
 
2 Gegenstand, Umfang und Ausführung der Prüfungen, 

Beratungen und sonstigen Tätigkeiten 
(1) Gegenstand der Prüfung, Beratung oder sonstigen Tätigkeit 
ist die zu erbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaft-
licher Erfolg. 
 
(2) Gegenstand und Umfang der gesetzlichen Prüfung von 
Genossenschaften ergeben sich aus § 53 GenG, bei Kreditge-
nossenschaften ergänzend aus § 340 k HGB sowie § 29 KWG 
und § 36 WpHG. Für die Konzernabschlussprüfung gilt § 14 
Abs. 2 PublG, im Fall der Kreditgenossenschaften § 340 k 
HGB.  
Gegenstand und Umfang einer sonstigen Prüfung, Beratung 
oder sonstigen Tätigkeit richten sich nach den getroffenen 
Vereinbarungen, bei Sonderprüfungen, die durch den Ver-
bandsvorstand angeordnet sind, nach dem vom Verband sei-
nen Mitarbeitern erteilten Auftrag. 
 
(3) Die Prüfungen, Beratungen und sonstigen Tätigkeiten 
werden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsaus-
übung ausgeführt. In Einzelfällen kann sich der Verband ande-
rer sachverständiger Personen bedienen; diese werden gemäß 
Nr. 11 Abs. 1 verpflichtet. 
 
(4) Die Prüfung erstreckt sich in der Regel nicht auf die Vor-
nahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von uner-
laubten Handlungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten, es 
sei denn, dass sich bei der Durchführung der Prüfung dazu 
Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 
Gegenstand der Prüfung sind in der Regel auch nicht Einzelun-
tersuchungen hinsichtlich der Einhaltung steuerrechtlicher und 
anderer Vorschriften, z. B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wett-
bewerbs- und Außenwirtschaftsrechts sowie die Feststellung, 
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in 
Anspruch genommen werden können. 
 
(5) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließen-
den Äußerung des Verbandes, so ist er nicht verpflichtet, die 
Genossenschaft auf Änderungen oder sich daraus ergebende 
Folgerungen hinzuweisen. 
 
3 Aufklärungspflichten 
(1) Der Vorstand der Genossenschaft hat dafür zu sorgen, 
dass dem Verband auch ohne dessen besondere Aufforderung 
alle für die Ausführung der Prüfung bzw. sonstiger Aufträge 
notwendigen Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis 

gegeben wird, die für die Durchführung der Prüfung oder des 
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die 
Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des Verbandes bekannt werden. 
 
(2) Auf Verlangen des Verbandes hat der Vorstand der Genos-
senschaft die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und 
der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Ver-
band formulierten schriftlichen Erklärung (Vollständigkeitserklä-
rung) zu bestätigen. 
 
4 Sicherung der Unabhängigkeit 
Die Genossenschaft steht dafür ein, dass alles unterlassen 
wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Verbandes 
gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 
 
5 Berichterstattung und mündliche Auskünfte 
Hat der Verband die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich 
darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. 
Erklärungen des Prüfers außerhalb des Prüfungsberichts sind 
stets vorläufig. Mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Verbandes außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unver-
bindlich. 
 
6 Weitergabe von schriftlichen Äußerungen 
(1) Die Weitergabe von Prüfungsberichten oder Teilen daraus, 
Gutachten und sonstigen Stellungnahmen durch die Genos-
senschaft an einen Dritten bedarf der schriftlichen Einwilligung 
des Verbandes, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsin-
halt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten 
Dritten ergibt. 
 
(2) Gegenüber einem Dritten haftet der Verband im Rahmen 
von Nr. 8 nur, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben 
sind. 
 
(3) Die Verwendung von Prüfungsergebnissen oder Stellung-
nahmen zu Werbezwecken ist unzulässig. 
 
7 Mängelbeseitigung 
(1) Bei etwaigen Mängeln hat die Genossenschaft Anspruch 
auf Nacherfüllung durch den Verband. Nur bei Fehlschlagen 
der Nacherfüllung kann sie auch Herabsetzung der Vergütung 
oder Rückgängigmachung des Vertrages, wenn ein solcher 
vorliegt, verlangen. Die Genossenschaft kann die Rückgän-
gigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte 
Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für sie ohne 
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche 
bestehen, gilt Nr. 8. 
 
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss von der 
Genossenschaft unverzüglich schriftlich geltend gemacht 
werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vor-
sätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechen-
fehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung 
(Bericht, Gutachten und dergleichen) des Verbandes enthalten 
sind, können jederzeit vom Verband auch Dritten gegenüber 
berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der 
Äußerung des Verbandes enthaltene Ergebnisse in Frage zu 



 

stellen, berechtigen diesen, die Äußerungen auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist 
die Genossenschaft vom Verband tunlichst vorher zu hören. 
 
8 Haftung 
(1) Für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen gilt die 
Haftungsbeschränkung des § 62 Abs. 2 GenG bzw. nach § 323 
Abs. 2 HGB. 
 
(2) Haftung bei Fahrlässigkeit; einzelner Schadensfall 
Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall 
besteht, ist die Haftung des Verbandes für Schadensersatzan-
sprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig 
verursachten einzelnen Schadensfall entsprechend der Be-
stimmung des § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € be-
schränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber 
einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein 
sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus 
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Scha-
dens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob 
Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden 
Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher 
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlas-
sen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden 
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftli-
chem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Ver-
band nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen 
werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindest-
versicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Pflichtprüfungen. 
 
(3) Ausschlussfristen 
Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem 
der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem 
anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätes-
tens aber innerhalb von fünf Jahren nach dem anspruchsbe-
gründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ableh-
nung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftrag-
geber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die 
Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung. 
 
9 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 
(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den 
Verband geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk verse-
henen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine 
Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung 
des Verbandes. Hat der Verband einen Bestätigungsvermerk 
nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Verband 
durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die 
Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung 
des Verbandes und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut 
zulässig. 
 
(2) Widerruft der Verband den Bestätigungsvermerk, so darf 
der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat 
die Genossenschaft den Bestätigungsvermerk bereits verwen-
det, so hat sie auf Verlangen des Verbandes den Widerruf 
bekannt zu geben. 
 
10 Ergänzende Bestimmungen für Beratungen und sons-

tige Tätigkeiten 
(1) Der Verband ist berechtigt, bei allen Beratungen und sons-
tigen Tätigkeiten, insbesondere bei der Beratung in Einzelfra-
gen wie auch im Fall der Dauerberatung, die von der Genos-
senschaft genannten Tatsachen und sonstigen Angaben als 
richtig und vollständig zugrunde zu legen. Der Verband hat 
jedoch die Genossenschaft auf von ihm festgestellte Unrichtig-
keiten hinzuweisen. 
 
 
 

(2) Ein Auftrag (z. B. Steuerberatungsauftrag) umfasst nicht die 
zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei 
denn, dass sich der Verband hierzu ausdrücklich verpflichtet 
hat. In diesem Fall hat die Genossenschaft dem Verband alle 
für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbe-
sondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem 
Verband eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 
 
(3) Der Verband berücksichtigt bei seinen Beratungen und 
sonstigen Tätigkeiten die wesentliche veröffentlichte Recht-
sprechung und bei Hilfeleistungen in Steuersachen ergänzend 
die wesentliche veröffentlichte Verwaltungsauffassung. 
 
11 Schweigepflicht 
(1) Der Verband und die für ihn tätigen Personen sind verpflich-
tet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit 
der Verband nicht zur Weitergabe solcher Informationen befugt 
ist. 
 
(2) Der Verband ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene 
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung zu verarbeiten oder 
durch Dritte verarbeiten zu lassen. 
 
12 Vergütung 
Der Verband hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatz-
steuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vor-
schüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen. 
 
Die Gebühren und Honorare richten sich nach den von den 
zuständigen Organen des Verbandes festgesetzten Sätzen. 
Der Verband ist vorbehaltlich einer anderen Regelung berech-
tigt, die Gebühren und Honorare einschließlich des Auslagen-
ersatzes im Banklastschriftverfahren zu erheben. 
 
13 Aufbewahrung von Unterlagen 
Der Verband bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Prüfung und Erledigung sonstiger Aufträge ihm über-
gebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen zehn 
Jahre auf. 
 
14 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist der Sitz des Verbandes. 


